070327 GR-Vorlage Ergänzung Vereinsförderung


TAGESORDNUNGSPUNKT:  1 Ö


Offenlage der am 27.02. und 13.02.2007 gefassten Beschlüsse

TAGESORDNUNGSPUNKT:  2 Ö

Bestellung von Urkundspersonen

Zu Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

Herr GemeinderatWalter Götzmann und Herr Gemeinderat Gerhard Haffner.
TAGESORDNUNGSPUNKT:   3 Ö


Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung
TAGESORDNUNGSPUNKT:   4 Ö

Ehrung Dietmar Hopp 

Mit den Fraktionsvorsitzenden wurde bereits vor einiger Zeit ein Gespräch geführt, ob Herr Dietmar Hopp und seine Frau Anneli die Ehrenbürgerwürde verliehen werden kann. 

Nach der Ehrenordnung der Gemeinde St.Leon-Rot gelten für die Verleihung der 

Ehrenbürgerwürde – Ehrenbrief – folgende Voraussetzungen: 

Die Ehrenbürgerschaft kann an Personen verliehen werden, die sich in herausragendem Maße und über allgemein staatsbürgerliche Pflichten hinaus um die Belange unserer Gemeinde verdient gemacht haben oder deren Verleihung aus Gründen des Ansehens unserer Gemeinde dringend geboten erscheint. 

Die Familie Hopp hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen der Gemeinde St.Leon-Rot in großzügiger Art und Weise engagiert. So konnte z.B. mit dem Leasingmodell das neue Rathaus, 

2 Kindergärten und der Bauhof gebaut werden. (Investitionsvolumen ca. 11 Mill. Euro)

Nach der Eröffnung des Golfclubs erfolgte die Firmenansiedlung der SAP AG mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Dietmar Hopp in unserer Gemeinde. Die daraus resultierenden Gewerbesteuereinnahmen verschaffen St.Leon-Rot erheblich besseren Handlungsspielraum wie andere Gemeinden. 

Durch die Initiative der Familie Hopp wurde der Gemeinde eine Spende in Höhe von 4 Millionen Euro zum Bau einer Altenpflegeeinrichtung zugesagt. Diese Spende wurde an die Caritas weitergeleitet. Im April erfolgt die Eröfffnung des Altenpflegezentrums neben dem neuen Rathaus. 

Auch beim Privatgymnasium engagiert sich die Familie Hopp mit beträchtlichen Mitteln, sodass der Neubau einer Sporthalle möglich wurde. Diese Sporthalle kann auch von örtlichen Vereinen genutzt werden. Ganz aktuell wurde dem VfB St. Leon die Einrichtung eines Förderstützpunktes für Frauen- und Mädchenfußball zugesagt. Im Vorfeld des Baues der Umgehungsstraße hat sich Herr Hopp persönlich mit weiteren Vertretern der SAP AG in Behördengesprächen beim Regierungspräsidium und im Ministerium für eine zeitnahe Realisierung der neuen Straße eingesetzt. 

Bürgermeister und Gemeinderat sind deshalb der Meinung, dass die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft bei Herrn Dietmar Hopp vorliegen. Dies würde auch in besonderer Weise die Anerkennung und Dankbarkeit der Gemeinde St.Leon-Rot zum Ausdruck bringen. Die Benennung des Altenpflegeheimes durch die Caritas mit dem Namen Hopp stellt keine direkte Verbindung zur Gemeinde her. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist traditionell nicht an einen Wohnsitz in der Gemeinde gebunden und wird bei besonderen Leistungen Kraft ihrer Symbolik sehr häufig an „Nichtbürger“ verliehen. 

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn Dietmar Hopp.

TAGESORDNUNGSPUNKT:     5 Ö
 

Ehrung Anton Kremer 

Herrn Anton Kremer ist seit 1.10.1972 bei der Gemeindeverwaltung Rot, jetzt: St.Leon-Rot beschäftigt. 1991 wurde Herr Kremer erstmals zum 1.Beigeordneten der Gemeinde St.Leon-Rot gewählt. 

Herr Kremer scheidet im Mai diesen Jahres aus dem Dienst aus. 

Herr Kremer übernahm viele Tätigkeiten in verschiedenen Fachbereichen mit dem Schwerpunkt der Finanzverwaltung. Er war maßgeblich am Aufbau und der erfolgreichen Entwicklung der verschiedenen Eigenbetriebe und kommunalen GmbH’s beteiligt. In seine Dienstzeit fallt auch die Entstehung des Harres, in dem er in der Anfangszeit die Verantwortung für den Betrieb übernahm. Sein besonderes Engagement galt darüber hinaus dem Betrieb des St. Leoner Sees. Bei der Kommunalen Wohnbau übernahm er die Verantwortung als Geschäftsführer. Gemeindeübergreifend oblag ihm die Verantwortung als Verbandsrechner des Wassergewinnungszweckverbandes Hardtwald.

Herr Kremer war ständig darum bemüht, moderne Finanzstrukturen in der Gemeinde einzuführen und mit großem Engagement gewinnbringend neue Ideen umzusetzen. Sein sorgsamer und sparsamer Umgang mit dem gemeindlichen Vermögen schuf die Grundlage für unsere gute finanzielle Situation

Ehrenamtlich hat sich Herr Kremer als Kassier der Russlandhilfe e.V. um wirtschaftliche und humanitäre Hilfe bemüht.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn Anton Kremer.
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Ergänzung der Vereinsförderung;

Einbeziehen kirchlicher und sozialer Organisationen

In der Januar-Sitzung 2007 beantragten die Freien Wähler, die kirchlichen und sozialen Organisationen an der Vereinsförderung zu beteiligen.

Eine Kopie des Antrags ist als Anlage 1 beigefügt.

Seit Einführung der Vereinsförderung beziehen sich die erlassenen Förderrichtlinien auf die örtlichen Vereine, für die laut den früheren und den aktuellen Förderrichtlinien vom Gemeinderat folgende Vorgaben festgelegt wurden, um in die Förderung aufgenommen zu werden:

I. Allgemeines

4. 
Nach diesen Vereinsförderrichtlinien werden nur Vereine gefördert, die folgende allgemeinen Voraussetzungen erfüllen:

4.1 Der Verein muss seinen Sitz in St. Leon-Rot haben und im Vereinsregister beim Amtsgericht Wiesloch eingetragen sein.

4.2 Der Verein ist als gemeinnützig im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung anerkannt.

4.3 Der Verein muss allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde offenstehen.

Als Anlage 2 ist die Liste der Vereine beigefügt, die derzeit eine Förderung durch die Gemeinde erhalten. Daraus ist zu entnehmen, dass über die eingetragenen Vereine hinaus bereits heute kirchliche (Cäcilienchöre, Frauengemeinschaften, KJG) und soziale (DRK, DLRG, Kolpingsfamilie, VdK) Organisationen einbezogen sind, die nicht ins Vereinsregister eingetragen sind, weil diese Gliederungen der örtlichen Kirchen oder von Verbänden darstellen.

Über die gerade Genannten hinaus gibt es lediglich innerkirchliche Gruppen, die noch einzubeziehen wären (z.B. Ministranten, Alten-/Seniorenkreise, Jugendleiterkreise, kirchliche Kinder-/Jugendchöre etc.), die sich überwiegend bzw. ausschließlich im kirchlichen Raum bewegen und die durch die Kirchengemeinde unterhalten werden.

Die Verwaltung hat die hiesigen Kirchengemeinden gebeten, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen.

Die evangelische Kirchengemeinde verweist in ihrer mündlichen Stellungnahme auf die unterschiedliche Organisationsform der Kirchengemeinden und erklärt, dass sie den Kinder-/Jugendchor und den „Haus-Mathilde-Kreis“ als vergleichbar mit adäquaten Gruppierungen der katholischen Kirchengemeinden (z.B. Cäcilienchor, Kolpingsfamilie) sieht.

Die katholischen Kirchengemeinden haben sich nicht geäußert.

Bei der Frage der Bezuschussung ist eine Überlegung in dem Zusammenhang noch anzuführen hinsichtlich bestehender oder anzusiedelnder Freikirchen und deren Gruppierungen o.ä., die bei einer dem Antrag entsprechenden Änderung der Förderrichtlinien einzubeziehen wären.

Außerdem ist die grundsätzliche Überlegung zu berücksichtigen, dass den Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts die Möglichkeit eröffnet ist, selbst Steuern zu erheben.

Im Übrigen ist festzuhalten, dass durch Haushaltsmittel, Innere Verrechnungen für Dienstleistungen und durch Mittel des Bürgermeisters (Verfügungsmittel) flexibel und bedarfsgemäß Unterstützung gewährt wurde (z.B. wurde an Weihnachten das Abhalten eines Gottesdienstes im Harres genauso unterstützt wie der Weltgebetstag). 

Darüber hinaus hat der Gemeinderat nach den Förderrichtlinien die Möglichkeit, durch Einzelentscheidung zu bezuschussen.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

In die Vereinsförderung werden ab dem Jahr 2007 folgende Gruppen der evangelischen Kirchengemeinde einbezogen:

Kinder-/Jugendchor



300 € Förderbetrag

Haus Mathilde-Kreis



200 € Förderbetrag












Anlage 2

Liste der förderfähigen Vereine




 Stand: 02/2007 
Allgemeiner Volleyballclub (AVC)

Amateurtheater „Scheinwerfer“

Angelsportverein Rot

Angelsportverein St. Leon

Aquarienfreunde St. Leon-Rot

Arbeiterwohlfahrt

Brieftaubenverein „Auf zur Heimat“

Brieftaubenverein „Kehre wieder“

Cäcilienverein Rot

Cäcilienverein St. Leon

Chor + Band „Human Nation“

Christlicher Sportlerkreis

Die Kleinen Strolche e.V.

DLRG Rot

DLRG St. Leon

DRK Rot

DRK St. Leon

Deutsch-türkischer Freundeskreis

Feld- und Compoundbogensportverein

Frauengemeinschaft Rot

Frauengemeinschaft St. Leon

FC Rot

Gauklergruppe „Goos Bubbles“

GV „Frohsinn“

GV „Harmonie“

Human Nations

Jugendkulturpunkt BLU

Keglervereinigung

KJG Rot

Kleintierzucht- und Vogelverein Rot

Kleintierzuchtverein St. Leon

Kolpingsfamilie St. Leon

Künstlergruppe St. Leon-Rot

Modellflugsportverein

MSC „Crazy Dogs“ Rot e.V.

Musikverein Rot

Musikverein St. Leon

Radsportverein „Victoria“

Reit- und Fahrverein St. Leon

Reit- und Fahrverein Rot

Schachfreunde Rot
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Ausbau des ehem. Betriebsgebäudes alte Kläranlage;

Erhöhung des Zuschusses

Im Dezember 1999 beschloss der Gemeinderat, den Um- und Ausbau des früheren Betriebsgebäudes der alten Kläranlage mit einem pauschalen Zuschuss in Höhe von 27.610 € (damals 54.000 DM) zu unterstützen. Dieser Zuschuss wurde ausbezahlt.

Zwischenzeitlich hatte der Gemeinderat Gelegenheit, sich das Bauvorhaben und den Baufortschritt anzuschauen; bei diesem Termin wurden auch die Vorstellungen der AWO vermittelt.

Im Oktober 2006 stellte die AWO den Antrag, die Baumaßnahme aufgrund der hohen Aufwendungen über den pauschalen Zuschuss hinaus zu bezuschussen; dazu wurden die bisherigen Aufwendungen und die Finanzierung dargestellt. Bei der Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass Inneneinrichtung bisher nicht bezuschusst wurde; auszunehmen dabei wären die Aufwendungen für die Bühne und Ton-/Licht- und Kommunikationstechnik (brutto rund 8.000 €). 

Dem Antrag vom Oktober 2006 entsprechend wurde der beantragte Zuschuss im Haushalt 2007 veranschlagt (Ansatz 24.700 €).

Im März 2007 wurde der Antrag präzisiert; die Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

Nach der Aufstellung wird ein Zuschuss in Höhe von rund 47.200 € beantragt. Der Betrag resultiert aus der Anwendung des Fördersatzes nach den Förderrichtlinien.

Es ist vom Gemeinderat grundsätzlich zu entscheiden, ob der Fördersatz nach den Förderrichtlinien angewendet werden soll.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Förderung des Ausbaus des AWO-Heimes wird entsprechend der Förderrichtlinien bezuschusst. Danach wird ein restlicher Zuschuss für die Bauaufwendungen von rund 236.600 € in Höhe von maximal 47.200 € gewährt.

Der im Haushalt 2007 nicht enthaltene Betrag von 22.500 € wird überplanmäßig genehmigt.
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Bebauungsplan "Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung":

1. Beratung und Beschlussfassung über die erneute Beteiligung der Fachbehörden     nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie das Ergebnis der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB

2. Satzungsbeschluss

                                             B i t t e  B e f a n g e n h e i t  b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik unterbreitet dem Gemeinderat bei 7 Ja- und 2 Nein-Stimmen folgenden 

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahmen der Fachbehörden im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB gemäß der Anlage 1 (siehe Unterlagen AUT 13.02.2007) zur Kenntnis und beschließt die hier aufgeführten Abwägungsvorschläge.

2. Der Bebauungsplan "Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung" wird gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die beigefügte Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.

Gemeinde St. Leon-Rot                                                                   

Rhein-Neckar-Kreis

S A T Z U N G

Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan  „Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung“

Gemäß § 74 und 75 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 08.08.1995 (Gesetzblatt 1995 S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.10.2003 (GBl. S. 695) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt 2000 S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl. S. 895) hat der Gemeinderat am                        folgende Örtlichen Bauvorschriften für den Bereich des Bebauungsplans „Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung“ als Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschriften

Der räumliche Geltungsbereich ist identisch mit dem Geltungsbereich des gleichnamigen Bebauungsplans „Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung“.                                   

§ 2

Bestandteile der Örtlichen Bauvorschriften

Die Satzung besteht aus dem Satzungstext und den Örtlichen Bauvorschriften vom              .

Die Begründung vom               ist eine Beigabe.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

St. Leon-Rot, den                                                                    Der Bürgermeister                                                                                                   
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Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung“:

1. Beratung und Beschlussfassung über die erneute Beteiligung der Fachbehörden nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie das Ergebnis der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB

2. Satzungsbeschluss 

                                             B i t t e   B e f a n g e n h e i t   b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik unterbreitet dem Gemeinderat bei 7 Ja- und 2 Nein-Stimmen folgenden

Beschlussvorschlag:

1. Im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Offenlage der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung“ wurden keine Stellungnahmen und Anregungen vorgebracht.

2. Die Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Rosenstraße/Tränkweg, 3. Änderung“ werden gemäß §§ 74, 75 LBO in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung beschlossen. Die beigefügte Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Industriestraße":

1. Beratung und Beschlussfassung über die erneute Beteiligung der Fachbehörden nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie das Ergebnis der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB

2. Satzungsbeschluss

                                             B i t t e  B e f a n g e n h e i t  b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik unterbreitet dem Gemeinderat einstimmig folgenden

Beschlussvorschlag:

1. Während der erneuten Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Stellungnahmen vorgebracht.

2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Sondergebiet Industriestraße" wird als Satzung beschlossen. Die beigefügte Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.

Gemeinde St. Leon-Rot                                                                   

Rhein-Neckar-Kreis

S A T Z U N G

Örtliche Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Industriestraße“

Gemäß § 74 und 75 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 08.08.1995 (Gesetzblatt 1995 S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.10.2003 (GBl. S. 695) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (Gesetzblatt 2000 S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.2004 (GBl. S. 895) hat der Gemeinderat am                        folgende Örtlichen Bauvorschriften für den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Industriestraße“ als Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschriften

Der räumliche Geltungsbereich ist identisch mit dem Geltungsbereich des gleichnamigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Industriestraße“.

§ 2

Bestandteile der Örtlichen Bauvorschriften

Die Satzung besteht aus dem Satzungstext und den Örtlichen Bauvorschriften vom              .

Die Begründung vom               ist eine Beigabe.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

St. Leon-Rot, den                                                                    Der Bürgermeister
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Örtliche Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Industriestraße“:

1. Beratung und Beschlussfassung über die erneute Beteiligung der Fachbehörden nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie das Ergebnis der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB

2. Satzungsbeschluss 

                                             B i t t e   B e f a n g e n h e i t   b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik unterbreitet dem Gemeinderat einstimmig folgenden

Beschlussvorschlag:

1. Im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Offenlage der Örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Industriestraße“ wurden keine Stellungnahmen und Anregungen vorgebracht.

2. Die Örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Industriestraße“ werden gemäß §§ 74, 75 LBO in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung beschlossen. Die beigefügte Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.
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Bebauungsplan „Pfadsgewann unterm Mönchsberg, 3. Änderung“:

1. Beratung und Beschlussfassung zu den im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der vorgezogenen Beteiligung der Fachbehörden nach § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen

2. Weiteres Verfahren

                                             B i t t e  B e f a n g e n h e i t  b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik unterbreitet dem Gemeinderat einstimmig folgenden 

Beschlussvorschlag:

1. Im Rahmen der vorgezogenen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 sowie der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden Anregungen vorgebracht, die aus der beigefügten Liste -Anlage 1- (siehe Unterlagen AUT 13.02.2007) ersichtlich sind. Der Gemeinderat beschließt die hier unterbreiteten Abwägungsvorschläge.

2. Die Verwaltung wird mit dem weiteren Verfahren beauftragt, unter anderem mit der Durchführung der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB im Parallelverfahren (§ 4a Abs. 2 BauGB).
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Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Pfadsgewann unterm Mönchsberg, 3. Änderung“:

1. Beratung und Beschlussfassung zu den im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der vorgezogenen Beteiligung der Fachbehörden nach § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen

2. Weiteres Verfahren

                                             B i t t e  B e f a n g e n h e i t  b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik unterbreitet dem Gemeinderat einstimmig folgenden

Beschlussvorschlag:

1. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der vorgezogenen Beteiligung der Fachbehörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden keine Anregungen vorgebracht. 

2. Die Verwaltung wird mit dem weiteren Verfahren beauftragt, unter anderem mit der Durchführung der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB im Parallelverfahren (§ 4a Abs. 2 BauGB).
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Bebauungsplan „Reilinger Straße links“:

1. Beschluss zur 2. Fortschreibung

2. Vorstellung von Bebauungskonzepten 

3. Weiteres Verfahren

                                             B i t t e  B e f a n g e n h e i t  b e a c h t e n !!

Auf die Sitzungsvorlage mit Anlagen zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 13.02.2007 wird verwiesen.

Die Mitglieder des Ausschusses haben sich mehrheitlich bei 5 Ja-Stimmen für die Weiterentwicklung der Bebauungsvariante 3 ausgesprochen. Die Verwaltung wird somit diese Planvariante zusammen mit dem Planungsbüro entsprechend weiterentwickeln und die erforderlichen Vorabstimmungen (u.a. mit der Straßenbauverwaltung) durchführen. Unabhängig davon kann zumindest der Aufstellungsbeschluss gefasst werden.

Dem Gemeinderat wird der folgende 

Beschlussvorschlag unterbreitet:
1. Der Gemeinderat beschließt die 2. Fortschreibung des Bebauungsplanes „Reilinger Straße links“. Das Verfahren trägt die Bezeichnung „Reilinger Straße links, 2. Änderung“. Die Änderungsbereiche umfassen die Grundstücke Flst.Nr. 8687, 8483, 8482, 8483/1.

2. Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.
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Förderstützpunkt für Frauenfußball  

1. Flächenbereitstellung

2. Kündigung Pachtverhältnisse

3. Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 

4. Weiteres Verfahren

5. Beauftragung von Ingenieurleistungen für den Bebauungsplan

Auf die Vorlage zur nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 30.01.2007, behandelt in der nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13.02.2007, wird verwiesen. 

In der Sitzung am 13.02.2007 hat der Gemeinderat grundsätzlich dem Förderstützpunkt für Frauenfußball zugestimmt. 

Ergänzende Informationen zum Flächenbedarf bzw. der Gesamtflächenbilanz wurden gewünscht. Die Gesamtfläche des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Vereinsgeländes beträgt ca. 5,1 ha. Bereits vergeben an den Feld- und Compoundbogenverein ist eine Fläche von 0,7 ha. Das Plankonzept vom Büro Schreiner hat einen Flächenbedarf von ca. 2,5 ha. Somit verbliebe eine Restfläche zwischen dem geplanten Sportbereich und dem Feld- und Compoundbogenverein von ca. 2,1 ha. Die im Flächennutzungsplan als Erweiterungsfläche für den Garten- und Obstbauverein ausgewiesene Fläche beträgt 2,3 ha im Anschluss an die Erweiterungsfläche für Vereinsanlagen. 

Weitere Wünsche bzw. Anfragen von Seiten der örtlichen Vereine auf Zuteilung von Flächen sind der Verwaltung derzeit nicht bekannt. 

Des Weiteren hat sich aus der Diskussion in der Sitzung ergeben, dass die vorhandene Zufahrt zum Tennisverein/Feld- und Compoundbogenverein beibehalten und entsprechend ausgebaut werden soll. Auf die als Variante 2 für Zufahrt dargestellte Erschließung soll verzichtet werden. 

Beim Abgleich der vorliegenden Vorplanung vom Büro Schreiner mit der Ausweisung des Flächennutzungsplans hat sich darüber hinaus ergeben, dass zwischen der geplanten Sportfläche und der geplanten Fläche für das Park- und Gartengelände eine Restfläche zu liegen käme, die nach Ansicht der Verwaltung nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht weiter genutzt werden könnte. 

Das Büro Schreiner wurde deshalb gebeten, die Vorplanung so zu modifizieren, dass die neue Sportanlage so zu platzieren ist, dass es keine Restfläche zwischen neuem Sportgelände und Park- und Gartengelände gibt. Ebenfalls sollte die vorhandene Erschließungsstraße gemäß der Diskussion im Gemeinderat großzügiger ausgewiesen werden und eine gesamte Verschiebung des Rasenplatzes in Südost-Richtung erfolgen. Die so zusätzlich benötigte Fläche wird an der Westseite entsprechend reduziert. Die Gesamtfläche für die neue Sportanlage beträgt somit 2,8 ha. Somit verbleibt dann ein vernünftig nutzbares Grundstück zwischen der Fläche für den Feld- und Compoundbogenverein und der neuen Sportfläche für den Förderstützpunkt Frauenfußball in einer Größe von ca. 1,6 ha. 

In Anlehnung an die Vorlage zur nicht-öffentlichen Sitzung und die geführte Diskussion wären nun folgende Beschlüsse zu fassen:

Beschlussvorschlag:

1. Die erforderliche Fläche gemäß beigefügtem modifizierten Vorentwurf vom Büro Schreiner für die neuen Sportplätze und das Förderzentrum Frauenfußball unter der Trägerschaft des VfB St. Leon wird kostenlos bereitgestellt. 

2. Die bestehenden Pachtverhältnisse sind zum frühst möglichen Zeitpunkt zu kündigen. 

3. Die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Realisierung des o.g. Vorhabens auf der im Flächennutzungsplan 2020 ausgewiesenen Erweiterungsfläche für Vereine wird beschlossen. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Erweiterung Vereingelände St. Leon“. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem beigefügten Übersichtsplan des Büro Schreiners vom 15.02.2007.

4. Die Verwaltung wird mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses des Gemeinderats gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beauftragt. 

5. Das Büro Hannes Schreiner, Stuttgart, wird mit den Ingenieurleistungen gemäß HOAI Teil V für die Aufstellung und Bearbeitung des Bebauungsplans beauftragt. 

Ob vom Büro Schreiner auch die ergänzenden Erschließungsplanungen durchgeführt werden können, ist mit dem Büro Schreiner noch abzustimmen. Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit entsprechend informieren. 
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Zusätzliche Erschließung Vereinsgelände St. Leon

1. Vergabe von Ingenieurleistungen

2. Grundstücksverhandlungen

Mit Bezug auf die Diskussion in der nicht-öffentlichen Sitzung am 13.02.2007 im Zusammenhang mit dem Förderstützpunkt für Frauenfußball wurde von Seiten des Gemeinderats angeregt, eine zusätzliche Straßenanbindung vom Gewerbegebiet „An der Autobahn“ an die verlängerte Kronauer Straße zu untersuchen. 

Im Bebauungsplan Gewerbegebiet „Roter See“ ist bereits eine Straßentrasse in Verlängerung der Straße An der Autobahn bis zum Kraichbach vorgesehen, welche bisher allerdings nicht ausgebaut wurde. 

Die Überlegungen gehen dahin, diese Straße auszubauen, eine neue Brücke über den Kraichbach zu erstellen und an die verlängerte Kronauer Straße anzubinden. Somit könnte ein Teil der Zu- und Abfahrten zum Vereinsgelände St. Leon künftig über die Straße An der Autobahn abgewickelt werden und somit zu einer Entlastung der Kronauer Straße führen. Diese Überlegungen sind nun im Rahmen einer Vorplanung zu konkretisieren um damit auch eine erste Kostenschätzung zu erhalten. 

Nach Vorlage dieser Planung und Vorstellung/Zustimmung im Gemeinderat wären die entsprechenden Grundstücksverhandlungen zu führen. Sollte eine Einigung auf freiwilliger Basis nicht möglich sein, wäre ggf. ein Bebauungsplanverfahren mit gesetzlicher Umlegung durchzuführen. Aufgrund der Kürze der Zeit zwischen der Sitzung am 13.02.2007 und Erstellung der Vorlage war es noch nicht möglich Gespräche mit Ingenieurbüros zu führen. 

Das Bauamt sieht vor, mit dem Büro Mohn Ingenieure, Karlsruhe, zu reden sowie auch mit dem örtlichen Ingenieurbüro IBMS Michael Säubert ein Gespräch zu führen. Angestrebt ist eine Auftragung gemäß HOAI Teil VII der Leistungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) und 2 (Vorplanung) zu erteilen. 

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit einem der o.g. Ingenieurbüros einen Ingenieurvertrag gemäß HOAI Teil VII für die Leistungsphasen 1 und 2 abzuschließen. Die Finanzierung erfolgt über den Haushaltstitel 2.6300, Tiefbau, Mittel für unvorhergesehene Projekte. 

2. Die Liegenschaftsverwaltung wird beauftragt, mit den Grundstückseigentümern zwecks Grunderwerb zu verhandeln. 
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Brückenunterhaltung: Brücke III – Holzbrücke über den Kehrgraben beim Hundeverein Rot; Sperrung 

Die o.g. Brücke wurde vom Sachverständigen, Herrn Dipl. Ing. W. Engel am 15.02.2007 der routinemäßigen Hauptuntersuchung unterzogen. 

Es handelt sich um eine Brücke unbekannten Alters mit Holzüberbau und Gründung auf Holzpfählen. Sie überbrückt den Kehrgraben zwischen Rot und St. Leon. Sie wird außerdem vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt. Wegen ihrer nicht anzusprechenden Tragfähigkeit ist sie seit geraumer Zeit für Fahrzeuge über 2,8 t gesperrt. In den letzten Jahren musste der Brückenbelag wiederholt vom Bauhof geflickt und Bohlen ausgetauscht werden, um sie benutzbar zu halten.

Die Begutachtung hat ergeben, dass es um den Holzüberbau und die Gründungspfähle weitaus schlechter bestellt ist, als bisher angenommen. Höhere Belastungen als der Rad- und Fußgängerverkehr können dem Bauwerk nicht mehr zugemutet werden. 

Die Verwaltung hat daraufhin in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde die Sperrung der Brücke für andere Fahrzeuge veranlasst. 

Die massiven Schäden an der Gründung (Holzpfähle) machen eine Instandsetzung unmöglich. Die Verwaltung empfiehlt einen Brückenneubau. Die Mittel hierzu sind im Haushalt nicht vorgesehen und müssten zu gegebener Zeit überplanmäßig bereitgestellt werden. 

Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Planung für ein neues Brückenbauwerk in Auftrag zu geben. Die Mittel für die Planung werden überplanmäßig bewilligt. 
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Neugestaltung des Römerplatzes hinter der Kastanienschule

Nach dem Abbau der Schulcontainer wird die Verwaltung des Privatgymnasiums den Römerplatz wieder in seinen Urzustand versetzen. Es wird erwartet, dass in den nächsten Tagen die Schotterpackung entfernt wird. Um über die weitere Gestaltung des Römerplatzes nachzudenken, hat die Verwaltung zwei alternative Arbeitspapiere in der Vorlage beigelegt, die als Anstoß für die weitere Diskussion dienen sollen. 

Alternative 1: Innerörtliche Grünzone

Flankiert von Parkstreifen wäre die Ausgestaltung eines kleinen parkähnlichen Platzes mit einer internen Wegbeziehung denkbar. Um der Wegfläche eine Zuordnung zu geben, könnte man diese mit Freiflächenexponaten aus der Heimatgeschichte, die einen Bezug zu dem Platz haben, drapieren. So wären einige römische Fragmente, mit einer Lehrtafel darstellbar sowie auch einen Bezug zum Inferno zum „Gasthaus zum Hirschen“ oder auch zu Spargel-/Tabakanbau herstellbar. 

Auch die Ergänzung durch eine kleine innerörtlichen Spielplatzfläche wäre eine Bereicherung.

Alternative 2: Befestigte Fläche

Aus der Mitte des Gemeinderates kam schon einige Male der Wunsch, einen Platz auszuweisen, der zum Einen Parkplatzfläche für die Roter Kerwe ermöglicht und zum Anderen auch eine Aktionsfläche bildet für einen evtl. Wochenmarkt. In dem zweiten Entwurfspapier wurde eine Fläche dargestellt, die die Anforderungen aufnimmt und die auch Motive der Heimatgeschichte aufnehmen könnte.

Generell wird bei der Umgestaltung des Römerplatzes vorgeschlagen, dass bei beiden Alternativen noch einmal die „etwas tote“ geteerte Fläche hinter der Kastanienschule überdacht werden sollte. Nach dem Auszug des Privatgymnasiums steht die Kastanienschule wieder den Vereinen zur Verfügung. Es wäre sicherlich kein falscher Schritt, wenn man eine „Freiluftaktionsfläche“ mit anbieten könnte, die in unmittelbarer Nähe der Kastanienschule sich befindet. Bei beiden Alternativen haben wir dies zunächst mal vorgesehen und bitten dies in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Der Gemeinderat wird um Anregungen für die weitere Planung der Platzgestaltung gebeten. 
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Verschiedenes
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Wünsche und Anfragen
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